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Geschäfts-Ordnung für den Athleten-Rat 

Special Olympics Bayern 

04.10.2025 

 

Diese Geschäfts-Ordnung wurde am 02.02.2025 überarbeitet. 

Die Ideen für die Geschäfts-Ordnung wurden  

in verschiedenen Athleten-Rats-Sitzungen gesammelt. 

Das Präsidium hat dieser Geschäfts-Ordnung  

am 26.02.2025 zugestimmt. 

Zugestimmt heißt: 

Das Präsidium hat gesagt: 

Wir sind mit der Geschäfts-Ordnung einverstanden. 

 

Erklärung: 

In dieser Geschäfts-Ordnung nutzen wir die männliche Form. 

Wir schreiben: Athlet. 

Wir schreiben nicht: Athletin. 

Wir machen das, 

weil man die Geschäfts-Ordnung so besser lesen kann. 

Wir meinen aber alle. 
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Geschäfts-Ordnung 

§ 1 Was ist der Athleten-Rat? 

Der Athleten-Rat besteht aus gewählten Athleten-Sprechern. 

Er vertritt die Interessen von den Athleten  

von Special Olympics Bayern. 

Zum Beispiel in Arbeits-Gruppen. 

In einer Arbeits-Gruppe kommen regelmäßig Menschen zusammen. 

Sie besprechen wichtige Dinge und treffen Entscheidungen. 

Ein Beispiel für eine Arbeits-Gruppe ist das Präsidium  

von Special Olympics Bayern. 

Zu Special Olympics Bayern sagt man auch kurz: 

SOBY. 

 

Und: Der Athleten-Rat vertritt die Athleten in der Öffentlichkeit.  

Zum Beispiel bei Terminen mit wichtigen Menschen oder mit der 

Presse. 

 

Der Athleten-Rat von SOBY besteht aus maximal 7 Athleten-

Sprechern. Sie sind die Mitglieder vom Athleten-Rat. 

 

Die Mitglieder vom Athleten-Rat nennt man: 

Athleten-Sprecher. 

 

Alle Mitglieder im Athleten-Rat sind stimmberechtigt. 

Das heißt:  

Sie dürfen im Athleten-Rat mitentscheiden.  

Jede Stimme zählt gleich viel. 
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Alle Mitglieder im Athleten-Rat sollen aktive oder ehemalige aktive 

Athleten von SOBY sein. 

Denn sie wissen am besten,  

was die Athleten brauchen. 

Aktiv heißt: 

Die Athleten nehmen an Wettbewerben teil. 

 

Und: 

Vielleicht braucht eine Person im Athleten-Rat  

Hilfe bei ihrer Arbeit. 

Zum Beispiel, weil die Person nicht lesen kann. 

Dann bekommt die Person eine Assistenz.  

Also eine Person,  

die die Person im Athleten-Rat unterstützt. 

Die Person bestimmt selbst,  

wer die Assistenz machen soll. 

 

Die Treffen vom Athleten-Rat nennt man: Sitzungen. 

Der Athleten-Rat kann Gäste zu seinen Sitzungen einladen. 

Die Gäste dürfen den Athleten-Rat beraten. 

Die Gäste sind aber nicht stimmberechtigt. 

Das heißt: 

Sie dürfen nicht mitentscheiden.  
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§ 2 Wahl 

Es gibt mehr als 7 Bewerber: 

Es findet eine Wahl statt. 

 

Alle Athleten von SOBY wählen  

die Mitglieder vom Athleten-Rat.  

Das heißt:  

Sie bestimmen,  

wer Mitglied im Athleten-Rat ist. 

Alle aktiven Athleten von SOBY 

ab 16 Jahren dürfen wählen. 

 

Die Wahl soll in Präsenz stattfinden. 

Das heißt:  

Alle Athleten kommen an einem Ort zusammen. 

Hierzu findet ein Athleten-Tag statt.  

Jeder Athlet bekommt eine Einladung zum Athleten-Tag. 

Der Athleten-Rat informiert rechtzeitig über die Wahl. 

Das heißt:  

Er schreibt spätestens einen Monat vor der Wahl eine E-Mail  

an alle Mitglieder von SOBY. 

Will ein Athlet im Athleten-Rat mitarbeiten? 

Dann stellt er sich zur Wahl. 

Vorher kann er sich über die Arbeit im Athleten-Rat informieren. 

Zum Beispiel kann er mit den Athleten-Sprechern  

über die Arbeit im Athleten-Rat sprechen. 
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Wichtig:  

Die Bewerber müssen 18 Jahre oder älter sein.  

Der Vorsitzende vom Athleten-Rat leitet die Wahl. 

Er kann aber auch sagen: 

Eine andere Person soll die Wahl leiten. 

 

Die Wahl ist alle 3 Jahre. 

Und: 

Die Wahl soll in dem Jahr sein,  

in dem auch der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende  

vom Fach-Ausschuss Athleten-Sprecher gewählt werden. 

 

Jedes Mitglied vom Athleten-Rat wird für 3 Jahre  

in den Athleten-Rat gewählt. 

Sind die 3 Jahre zu Ende? 

Dann kann das Mitglied vom Athleten-Rat noch 2 Mal  

in den Athleten-Rat gewählt werden. 

Jedes Mitglied vom Athleten-Rat ist also nicht länger  

als 9 Jahre im Athleten-Rat. 

Es gibt aber Ausnahmen. 

Will ein Mitglied vom Athleten-Rat länger als 9 Jahre  

im Athleten-Rat sein? 

Dann braucht das Mitglied zum Beispiel  

die Zustimmung vom Präsidium von SOD. 

 

Hört ein Mitglied vom Athleten-Rat vor der Wahl auf? 

Dann schlägt der Athleten-Rat eine Person vor,  
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die bis zur nächsten Wahl im Athleten-Rat mitarbeitet. 

 

Wurden die Mitglieder vom Athleten-Rat neu gewählt? 

Dann bestimmen sie in ihrem ersten Treffen nach ihrer Wahl: 

 den Vorsitzenden vom Athleten-Rat. 

 den stellvertretenden Vorsitzenden vom Athleten-Rat. 

 

Der Athleten-Rat ist stimmberechtigtes Mitglied im Präsidium  

von SOBY. 

Das heißt:  

Der Vorsitzende vom Athleten-Rat nimmt an den Sitzungen vom 

Präsidium teil und darf dort mitbestimmen. 

Der stellvertretende Vorsitzende kann zusammen mit dem 

Vorsitzenden an den Treffen vom Präsidium teilnehmen. 

Er darf aber nicht mitbestimmen. 

 

Der Vorsitzende vom Athleten-Rat ist auch Mitglied im Fach-

Ausschuss Athleten-Sprecher bei Special Olympics Deutschland.  

 

§ 3 Sitzungen und Beschlussfähigkeit 

Der Athleten-Rat trifft sich mindestens 6 Mal im Jahr. 

Er kann Entscheidungen treffen,  

wenn die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Athleten-Sprecher 

zu dem Treffen kommen. 

Das heißt:  

Bei 5 Mitgliedern müssen mindestens 3 Mitglieder bei dem Treffen 

sein. 
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Bei 6 Mitglieder müssen mindestens 3 Mitglieder bei dem Treffen 

sein. 

 

Der Athleten-Rat kann sich auch per Video oder Telefon treffen 

und dann Entscheidungen treffen. 

Hat der Athleten-Rat eine Entscheidung getroffen? 

Dann nennt man das: Beschluss. 

 

§ 4 Aufgaben 

Das sind die Aufgaben vom Athleten-Rat: 

1. Der Athleten-Rat bereitet seine Sitzungen vor.  

     Er stellt auch eine Tages-Ordnung auf.  

     Die Tages-Ordnung soll in Leichter Sprache geschrieben sein. 

In der Tages-Ordnung stehen die Themen,  

über die der Athleten-Rat in seiner Sitzung sprechen will.  

Der Vorsitzende vom Athleten-Rat und/oder sein Stellvertreter 

erstellt die Tages-Ordnung.  

Er schickt sie bis spätestens 1 Woche vor der Sitzung  

an die Mitglieder vom Athleten-Rat. 

2. Der Athleten-Rat beruft die Sitzungen ein.  

     Das heißt:  

     Der Vorsitzende vom Athleten-Rat lädt die     

     Mitglieder vom Athleten-Rat zur Sitzung ein. 

3. Der Athleten-Rat entscheidet in seinen Sitzungen,  

      was zu tun ist und macht das dann. 

Die Entscheidungen sollen in Leichter Sprache geschrieben sein. 

 Der Athleten-Rat bereitet die Wahl zum Athleten-Rat vor.  
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Er kann sich Unterstützung von der Landes-Geschäftsstelle 

holen. 

      Und er führt die Wahl durch. 

 Der Athleten-Rat ist Anlaufstelle für alle Athleten  

von SOBY.  

     Anlaufstelle heißt:  

Die Athleten können sich bei Fragen, Problemen und  

Unterstützungs-Wünschen an den Athleten-Rat wenden.  

     Der Athleten-Rat will für alle Athleten erreichbar sein.  

     Deshalb soll es auf der Internet-Seite  

     von SOBY Infos zum Athleten-Rat geben. 

 Der Athleten-Rat präsentiert sich und seine Arbeit  

auf der Internet-Seite von SOBY. 

 

 

 


